


Leistungsbeschreibung
Gerätewagen Gefahrgut nach DIN 14555-12 ausgeführt in Verbindung mit DIN 14555-22
Los 2: Aufbauten, Beladung und Rollcontainer
1. Allgemeines

Neben den in der folgenden Beschreibung gemachten Anforderungen gelten die folgenden Normvorschriften sowie alle darin aufgeführten mitgeltenden Normen. Diese gelten in der jeweils gültigen Ausgabe. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Grenzwerten, solange keine abweichenden Grenzwerte gemacht werden:

DIN EN 1846-1
DIN EN 1846-2
DIN EN 1846-3
(E) DIN 14 502–2
(E) DIN 14 502–3
DIN SPEC 14 502-1
DIN 14 555-1
DIN 14 555–12
DIN 14 555–22


Darüber hinaus gelten alle Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO, der UVV Fahrzeuge und andere relevanten Vorschriften der DGUV.
Nebenangebote sind grundsätzlich nicht zulässig.
Bei Komplettangeboten sind die Preis- und Datenblätter der einzelnen Lose vollständig auszufüllen (auch die jeweiligen Preise). Ein Hinweis, dass die einzelnen Preise nur bei der Beschaffung des kompletten Fahrzeugs Gültigkeit haben, ist an dieser Stelle zulässig.
Sollten diese Angaben nicht vorliegen, ist das Angebot auszuschließen.
Der Einheitspreis (Grundpreis) ergibt sich aus allen nachfolgenden Positionen, soweit sie nicht mit „Option“ gekennzeichnet sind.

Der Bieter wird gebeten, nähere Angaben zu den aufgeführten Positionen im anliegenden Preis- und Datenblatt zu machen.
Die Fahrzeuge werden dem Aufbau-Hersteller vom Fahrgestell-Hersteller nach zeitlicher Absprache angeliefert.
Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter behält sich das jederzeitige Recht vor, während der Aufbauphase Qualitätskontrollen beim Aufbau-Hersteller durchzuführen.
Die Ausstattung für die Unterbringung der feuerwehrtechnischen Beladung gemäß Beladeliste ist fachgerecht entsprechend DIN EN 1846-2 sowie DIN 14555-12 sowie den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung des Fahrer- und Mannschaftsraumes, die Einstiegsverhältnisse sowie die Lagerung und Entnahmemöglichkeiten der Beladung.
Nietverbindungen sind bei tragenden Bauteilen nicht zulässig.
Zahlungs-, Liefer- und Garantiebedingungen gemäß anliegenden Vorgaben.


1.1. Lieferumfang

Datenblätter und Zeichnungen
· Die Beschreibungen und Zeichnungen über den Ausbau sind Bestandteil des Angebotes. Im Falle eines Auftrages wird vor der Auftragsbestätigung durch die Auftraggeberin eine Konstruktionsbesprechung mit dem Auftragnehmer durchgeführt. Hierbei ist spätestens die Aufbauzeichnung zur endgültigen Abstimmung und Genehmigung vorzulegen.

Fahrzeugabnahme nach StVZO (TÜV)


Abstimmung zwischen den einzelnen Los-Anbietern
· Der Bieter des Los 2, nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt, garantiert mit der Abgabe seines Gebotes die „Verträglichkeit“ des gewählten Aufbaus mit dem ausgewählten Fahrgestell (Los 1)
Service
· Nächstliegende Kundendienststation für den gesamten Aufbau ist anzugeben

Gewährleistung Aufbau
· Die Gewährleistungszeit für den gesamten Aufbau ist anzugeben.

Gewährleistung gegen Durchrostung
· Die Gewährleistung gegen Durchrostung ist anzugeben.

Aufbaurichtlinien
· Sofern vom Fahrgestellhersteller Aufbaurichtlinien erlassen werden, sind diese zur Planung und Herstellung des in diesem Teil beschriebenen Fahrzeugaufbaus zu berücksichtigen. Sollte dies in Ausnahmefällen bei einzelnen Punkten technisch nicht möglich sein, ist dies mit dem AG abzustimmen.
Abstimmung Fahrgestell
· Es ist eine Abstimmung mit dem Fahrgestellhersteller und dem AG einzukalkulieren. Die Abstimmung muss vor Beginn der Bauphase stattfinden.
Gewichtsbilanz
· Dem Angebot ist eine vorübergehende Gewichtsbilanz beizulegen. Die Gewichtsbilanz muss den gesamten Aufbau, sowie die Geräte aus der beigefügten Beladeliste detailliert beinhalten. Bei Auslieferung ist eine endgültige Gewichtsbilanz, inkl. Wiegeschein, der Dokumentation in zweifacher Ausfertigung beizulegen. Zusätzlich muss die Gewichtsbilanz in Dateiform (Beispielsweise *.xlsx) mitgeliefert werden.

Dokumentation (allgemein)
· Sämtliche Pläne, Zeichnungen, Betriebsanleitungen und Beschreibungen sind in dreifacher Ausfertigung zu übergeben. Ein Satz davon ist auf dem Fahrzeug unterzubringen. Weiter werden diese Unterlagen auch in elektronischer Form (z.B. als *.PDF) bereitgestellt.

Beladeplan
· Für die gesamte Beladung (insbesondere der feuerwehrtechnischen Ausrüstung) ist ein aussagefähiger Beladeplan zu erstellen. Auszüge davon sind als "Beladelisten" an den entsprechenden Stellen (z.B. Fahrer, Beifahrer, Geräteraum usw.) dauerhaft anzubringen. Einschübe und Behälter sind eindeutig zuzuordnen und dauerhaft zu kennzeichnen.

Besprechungen im Werk
· Grundsätzlich: alle im Laufe der Projektrealisierung anfallenden Gespräche sind seitens des AN schriftlich zu dokumentieren. Eine Kopie ist dem Auftraggeber kurzfristig zu übermitteln. Änderungen, die sich aus der Projektrealisierung oder aufgrund fehlender Zulieferungen ergeben, sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.
· Aufbaubesprechung: nach Auftragserteilung ist im Werk des Herstellers für Los 2 (Aufbau) ein technisches Gespräch zu führen. Übernahme der Kosten für Übernachtung und Verpflegung für insgesamt 5 Personen sind im Angebot zu berücksichtigen.
· Rohbauabnahme: Zwischenabnahme nach Fertigung Rohbau. Der Termin ist mindestens 4 Wochen vorher zwischen dem Auftraggeber und dem AN abzustimmen. Übernahme der Kosten für Übernachtung und Verpflegung für insgesamt 5 Personen sind im Angebot zu berücksichtigen.
· Für aufgrund festgestellter Mängel erforderliche Folgeabnahmen gilt dieses entsprechend.
Abnahme als Sonderfahrzeug
· Fahrzeugabnahme nach StVZO (TÜV)
· Straßenverkehrsrechtliche Abnahme durch eine zugelassene Prüfstelle zur Zulassung als Sonderfahrzeug Feuerwehr.

Feuerwehrtechnische Abnahme
· Feuerwehrtechnische Abnahme durch den technischen Abnahmedienst M-V des Landesamtes für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand und Katastrophenschutz (LPBK).

Werksabnahme und Einweisung
· Bei der Werksabnahme sind zwei Tage einzuplanen. Dabei sind auch die anwesenden Personen (6) auf das Fahrzeug technisch einzuweisen. Übernahme der Kosten für Übernachtung und Verpflegung für insgesamt 6 Personen sind im Angebot zu berücksichtigen. Preisnachforderungen durch notwendig werdende Folgearbeiten, die sich aufgrund der Abnahmeprüfung ergeben, werden durch die Auftraggeberin nicht anerkannt.

1.2. Aufbau-Beschreibung
Fahrgestell	Feuerwehr-Frontlenker Straßen-Fahrgestell
zul. Gesamtgewicht max. 16.000 kg Nutzlastanforderungen der Norm sind einzuhalten
Bereifung	Einzelbereifung vorn und Zwillingsbereifung hinten Abmessungen	Länge: max. 8.600 mm
Breite: max. 2.550 mm
Höhe: max. 3.300 mm, im unbeladenen Zustand
Radstand	mind. 4.700 mm in Absprache mit dem Fahrgestellhersteller Lackierung	Fahrerhaus, Geräteaufbau rot RAL 3000
Kühlergrill, Stoßfänger und Kotflügel: weiß RAL 9010 Felgen: silber RL 9006
Fahrgestell: Standard Hersteller









Allgemeine Anforderungen

· Mit diesem Angebot ist ein Fahrzeugaufbau, ähnlich dem eines Gerätewagen Logistik GW-L2 nach DIN 14555-22 anzubieten. Der Aufbau ist für das Fahrgestell entsprechend LV (Los 1) auszulegen und aufzubauen.
· Alle am Fahrzeug angebrachten Baugruppen und Bauteile sowie deren Ausführung müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen, bei Erfordernis von einem Kfz-Sachverständigen
· (z. B. TÜV / DEKRA) abgenommen und in die Zulassungsbescheinigung II eingetragen werden. Wenn nicht anders beschrieben, beinhalten die Positionen die Lieferung und betriebsfertige Montage der jeweiligen Komponenten.
Fahrerkabine:
· Fahrer- und Mannschaftsraum für eine Staffelbesatzung 1/5
· Bodenbelag aus Alu-Duett-Blech, vollfähig verklebt ohne störende Konturen (Leisten oder ähnliches) an den Einstiegen. Komplett umlaufend wasserdicht, mit PU-Kleber versiegelt, keine Silikonnähte
· Einbau einer durchgehenden Ablagewanne aus Alu im Bereich der B- und C-Säule. Anbau für Geräte und Stromverkabelung
· Einbau einer Haltestange zwischen den beiden C-Säulen

2.1 Fahrzeug-Aufbau GW-L2 für Beladung GW-G:
Die in der nachfolgenden Kurzbeschreibung genannten Leistungsmerkmale sind Mindestanforderungen.
· Der Koffer ist so mit dem Fahrgestell zu verbinden, dass bei Verwindungen des Fahrgestells möglichst wenige Kräfte auf die Aufbaukonstruktion übertragen werden.
· Der Fahrzeugaufbau ist so auszuführen, dass eine Gewährleistung auf Durchrostung von mindestens 10 Jahren gegeben wird.
· Der Aufbau ist als stabile Konstruktion in Leichtbauweise zu fertigen. Die Beblechung des Koffers, hat mit geeignetem Blech zu erfolgen. Das Dach soll aus Aluminium oder vergleichbar festem Material bestehen. Der Geräteraumboden (GR) soll aus einer speziellen Fahrzeugbauplatte gefertigt werden. Diese muss eine Flächenlast von mindestens 800 kg/m2 und eine Punktlast von 150 kg aufnehmen können.


· Die Beblechung hat dann mit den o.g. Blechen durch Kleben zu erfolgen. Im vorderen Bereich ist der Aufbau zwischen den Achsen tief nach unten zu ziehen und als G1 und G2 auszubauen. Die Struktur der Geräteräume muss die Möglichkeit bieten den Innenausbau, auch nachträglich, vertikal und horizontal zu verändern. Die Geräteräume sind mit abschließbaren, leichtgängigen und geräuscharm laufenden Rollläden staub- und wasserdicht zu verschließen. Die Rollläden sind mit Griffstangen-Verschlusssystemen, deren Verriegelung möglichst in den Führungsschienen erfolgt, auszustatten. Der tief gezogene Bereich der Geräteräume ist mit Bordwandklappen zu verschließen, die im geöffneten Zustand als Auftritte zu den Geräteräumen dienen.
· Der begehbare Teil der Bordwandklappen ist mit rutschsicherem Alu-Blech auszustatten und die seitlichen Kanten sind mit Kunststoff-Stoßleisten zu versehen. Das Öffnen und Schließen der Klappen ist durch Gasfedern zu unterstützen. An den Bordwandklappen sind Blinkleuchten zu montieren.
· Der Innenausbau der Geräteräume G1/G2 ist mit Lagerungen für einen Teil der feuerwehrtechnischen Beladung, insbesondere für die Schutzkleidung, die Atemschutztechnik, Funk- und Messgeräte, Handfeuerlöscher, Handscheinwerfer, Stromerzeuger, u.a. auszubauen. 
· Die Breite von G1 / G2 ist konstruktiv größtmöglich festzulegen, dass, ausgehend von der unterzubringenden Beladung und der maximal zulässigen Gesamtlänge des Fahrzeuges, der Platz- bzw. Raumbedarf für die Verlastung von mindestens 9 Stück Rollwagen/-containern im hinteren Bereich des Koffers (GR) möglich ist.
· Der GR ist heckseitig durch eine Ladebordwand zu verschließen. An der oberen Dachkante über der Klappe / Ladebordwand. ist eine Konsole für die Aufnahme der Zusatzbeleuchtungen, wie Blink- Rücklichtkombination, Heckwarneinrichtung, Kennleuchten für blaues Blinklicht, Arbeitsscheinwerfer und Rückfahrkamera, einzubauen. Diese Konsole muss so gestaltet sein. dass auch bei geöffneter Ladebordwand und der darüber befindlichen Klappe eine optimale Absicherung nach Hinten gegeben ist.
· Der GR ist durch eine massive Trennwand von den Geräteräumen G1 und G2 abzutrennen. Im Boden und in der Decke des GR sind je drei Lochschienensysteme, in denen die Sperrstangen zur Sicherung der Rollwagen arretiert werden können, einzubauen. Des Weiteren sind mindestens 6 Zurrösen so in den Boden einzulassen, dass sie überfahrbar sind. In die Seitenwände ist je eine durchgängige Arretierungsleiste als Zurrschiene und ein Anfahrschutz für die Rollwagen/-container zu integrieren.

· Auf dem Boden des GR sind dauerbeständig die Stellflächen der einzelnen Rollcontainer, an der Stirnwand zu G1 / G2 links beginnend, von 9 bis 1 zu kennzeichnen.
· Nach Fertigstellung des Koffers sind alle Hohlräume und der Unterboden mit einem dauerbeständigen Korrosionsschutzmittel zu konservieren.
· optional kann auf der Fahrer- oder Beifahrerseite auf der gesamten Aufbaulänge eine Markise mit einer Ausfahrbaren Länge von ca. 4 Metern inkl. Abstützung als Witterungsschutz vorgesehen werden, die genaue Anordnung wird ggf. im Konstruktionsgespräch abgestimmt

2.2 Feuerwehrtechnische Beladung:
· Die nachfolgend aufgeführte feuerwehrtechnische Beladung dient dem Auftragnehmer zur Planung der Raumaufteilung und zur Erstellung der Gewichtsbilanz für das fertige Fahrzeug.
· Der daraus resultierende Beladeplan ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Aufbaubeginn zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftraggeber behält sich unter Umständen Änderungen im Beladeplan vor, ohne dass Mehrkosten verrechnet werden können.
· Die feuerwehrtechnische Beladung in den Geräteräumen G1 / G2 ist vorzugsweise so zu lagern, dass ergonomische Entnahmehöhen genauso beachtet werden, wie die Lagervorschriften der Hersteller. Dies gilt insbesondere für die Chemikalienschutzanzüge.
· Sollten ausziehbare Geräteschubladen verbaut werden, müssen sie sich in der vorderen Endstellung absenken und vor dem Erreichen des Endanschlags abgefedert werden. Um die Geräteschubladen besser reinigen zu können, müssen sie ohne Einsatz von Werkzeug herausgenommen werden können.
· Die Atemschutzgeräte sind auf Teleskopauszügen, die Messgeräte und die Helmsprechgarnituren in einem Schubladensystem „Sortimo“ oder vergleichbar, der Stromerzeuger auf einem Schwenkrahmen zu lagern. Alle dreh-, schwenk- oder ausziehbaren Einbauten müssen kugelgelagert sein.
· Die Lagerung der Kunststoffkästen hat in Edelstahlschienen auf festen und / oder ausziehbaren Regalebenen zu erfolgen.
· Die Kästen (für Gefahrgut tauglich) und Container sind mit Entnahmestopp zu liefern. Ist dieses technisch nicht möglich sind diese entsprechend zu kennzeichnen
· Für alle in der DIN 14555-12 aufgeführten formstabilen Saug- und Druckschläuche sind an der Decke des GR Rohrlagerungen, vorzugsweise aus säure- und mineralölbeständigem Kunststoff, anzubringen. 
Des Weiteren ist eine Lagerung für eine Festzeltgarnitur (1 Tisch, 2 Bänke ohne Lehne) und eine Lagerung für eine Multifunktionsleiter rechts und links neben den Rohren zu verbauen.
· Die Verlastung aller anderen Geräte soll auf 9 Rollwagen/-container erfolgen. Diese sind so herzurichten, dass zusammengehörende Geräte möglichst auf einem Rollwagen gelagert werden können.
· Die Rollcontainer (RC) entsprechen der aktuellen Fachempfehlung des DFV bzw. der aktuellen AGBF-Richtlinien.

Fahrerkabine: 
· Ablagekasten aus Alu mit Deckel, abschließbar, f. Bordunterlagen, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, oben Dokumentenkasten mit scharniertem gepolsterten Deckel mit Gasfeder, in diesem Bereich sind ebenfalls zwei Helmhalterungen für Fahrer und Beifahrer anzubringen
· Einbau von 3 Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte HRT, erreichbar von Fahrer- und Beifahrer, einschließlich Stromversorgung
· Einbau von 9 Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte HRT, im Bereich der Ablagewanne, einschließlich Stromversorgung
· Einbau von 5 Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte HRT-ATEX, im Bereich der Ablagewanne, einschließlich Stromversorgung 
· eine Wärmebildkamera (8. 46 Beladungsliste) 
· 3 Stück Kfz-Ladegerät für Einsatzleuchten (6. 1 Beladungsliste)
· Kfz-Ladegerät für tragbare Messgeräte (8. 32, 8. 33 Beladungsliste)
· Die Ladehalterungen sind an das Bordnetz elektrisch anzuschließen (Trennrelais zur Verhinderung einer Entladung der Fahrzeugbatterie ist vorzusehen).
· Dokumentenablagefach
weitere Lagerungen:
· Lagerung für 2 Stück Warndreieck, nach StVZO
· Lagerung für 2 Stück Warnleuchte, nach StVZO
· Lagerung für Kapp- und Gurtmesser jeweils in Schutzhülle 

2.3	Fahrzeug-Aufbau GW-L2
2.3.1	Aufbauvariante
· Aufbau zwischen den Achsen tief heruntergezogen, mit begehbaren Bordwandklappen
2.3.2	Rollläden
· Verschluss der Geräteräume G1 u. G2 mit Alu–Rollladenverschlüssen, staub- und spritzwasserdicht.
2.3.3 Griffstangen - Verschluss - System für Geräteräume
· Eine Querstange geht durchgängig über die gesamte Breite des Geräteraumverschlusses. Eine sichere Bedienung mit Schutzhandschuhen muss gewährleistet sein.
· Die Arretierungen des Schließmechanismus liegt geschützt in der Führungsschiene des Rollladens.
oder:
· Die Arretierung der Griffstangen erfolgt außerhalb, an den Säulen des Aufbaus
2.3.4 Schließzylinder
· gleich schließend für Geräteräume
2.3.5 Lochschienensystem
· je drei Stück im Boden und an der Decke vom Geräteraum Ladefläche 
2.3.6 Zurrösen
· 6 Stück Lieferung und Einbau in den Boden von Geräteraum Ladefläche
2.3.7 Arretierungsleiste als Zurrschiene
· [bookmark: _Hlk76536093]durchgängig in den Seitenwänden
2.3.8 Anfahrschutz für die Rollwagen/-container
· durchgängig in den Seitenwänden
2.3.9. Ladebordwand: (DIN 14555.22, Punkt:5.4.4)
· Nutzlast mindestens 1.500 kg
· Die Breite der Ladebordwand muss die gesamte Ladeflächenbreite des Fahrzeuges abschließen. Die Höhe der Ladebordwand muss mindestens 1.700 mm betragen. Die Heckseite oberhalb der geschlossenen Ladebordwand muss geschlossen werden können.


· Eine Konsole zur Aufnahme der Rück-/Blink-/Bremslichtkombination (Dreikammerleuchte), der rückwärtigen Kennleuchten für blaues Kennlicht der beiden Arbeitsscheinwerfer und einer Heckwarneinrichtung in Höhe der oberen Dachkante muss vorhanden sein.
· Die Auftritt- bzw. Arbeitsfläche der Ladebordwand muss mit einer rutschhemmenden Oberfläche (Klasse R 11) versehen sein.
· Im Bereich der Ladebordwand ist ein deutlich sichtbarer dauerhafter Warnhinweis mit den Worten anzubringen: „Der Aufenthalt von Personen auf der Ladebordwand ist nur bei Stillstand des Fahrzeuges zulässig!“
· Fußschalter zur Bedienung der Ladebordwand müssen auf der aufgeklappten Ladebordwand vorhanden sein.
· eine Abrollsicherung, annähernd über die gesamte Breite, muss vorhanden sein.
· Im Fahrerhaus muss die geöffnete Ladebordwand angezeigt werden.
2.4 Fahrzeug – Elektrik (Allgemein)
· Alle verbauten elektrischen Baugruppen / Bauteile müssen den geltenden Bestimmungen der EWG-Richtlinie 95/54 (EMVU-Richtlinie) entsprechen und die erforderliche              e*- Kennzeichnung besitzen.
· Die Elektroanlage des Aufbaues ist vollständig von der Elektroanlage des Fahrgestells zu trennen und zentral in einem eigenen Sicherungsverteiler zusammen zu führen
· Alle für die Nutzung der feuerwehrspezifischen elektrischen Verbraucher erforderlichen Schalter und Kontrollleuchten sind in einem separaten Bedienpult zu verbauen!

Die Beschreibung der nachfolgen Positionen beinhaltet die Lieferung, den Einbau und die Verkabelung 

2.4.1 Stromeinspeisung 230 V
· RettBox-Air - Ladegerät für Fahrzeugbatterien, Anlasssperre, FI-Schutzschalter und mind. 5 m Anschlusskabel
2.4.2 Spannungswandler
· Spannungswandler 24 V / 12 V in der Leistung abgestimmt auf den Gesamtbedarf aller anzuschließenden Verbraucher
2.4.3 Karten- und Leseleuchte, alternativ in LED
· (24V, 5 W) auf 500 mm langem flexiblen Schwanenhalsarm mit Halteclip, für Festanbau geeignet, auf der Beifahrerseite, Nähe der A-Säule.

2.4.4 Ladesteckdose
· 16 A, vorn links im Einstieg, obere Trittstufe
· Alternative “Rettbox-Air” auf der linken Seite des Fahrerhauses
· Nato Steckdose gemäß Vorgaben BBK inkl. Kupplungsdose und Verlängerung

2.4.5 Entladeschutz für Bordnetz mit akustischem Unterspannungswarner
2.4.6 Innenbeleuchtung
· die Fahrerkabine mittels LED-Leuchten, geschaltet über Türkontaktschalter (Satz)
· der Geräteräume mittels LED-Leuchten, seitlich und oben automatisch geschalteten bei eingeschaltetem Standlicht und bei geöffnetem Geräteraum, Die Leuchten sind, wenn nötig, gegen mechanische Zerstörung mit Schutzgittern zu versehen.

2.4.7 Umfeldbeleuchtung
· für beide Fahrzeugseiten, integriert in die obere seitliche Beblechung, bestehend aus je 3 Stück abgedeckten und geschützten Langfeldlampen oder vergleichbar, Ausführung in LED zur Erzeugung von blendarmen Licht, vom Fahrerhaus über Standlicht und Feststellbremse schaltbar.

2.4.8 Blinkleuchten (alternativ LED)
· an den Bordwandklappen bzw. Auftritten, sowie der Ladebordwand
2.4.9 Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO (alternativ LED)
· Fünf-Kammer-Leuchten am Fahrzeugheck, unten, in den Aufbau passend zur Ladebordwand integrieren
· Drei-Kammer-Leuchten am Fahrzeugheck, oben, (Brems-, Schluss-, Blinklicht).
· Seitenmarkierungsleuchten
2.4.10 Optische Warnanlage (Front/Dach): nach DIN 14620
· zwei blaue Kennleuchten in LED-Ausführung, vorne auf dem Fahrerhausdach, nach DIN 14 620 Form ähnlich B2,
· funkentstört nach DIN VDE 0875 Teil 3
· Spannungsversorgung 12 / 24 V
· Schutzart IP 54K/IPX9K
· integrierte Funktionsüberwachung
2.4.11 Optische Warnanlage (Front / „Kühlergrill“):
· Zwei Frontblitzer mit LED-Technik, blau leuchtend,
· montiert in Fahrzeugfront („Kühlergrill“)
· mit Zulassung nach ECE-R65 und e*-Kennzeichen
· Betriebsspannung 10 – 30 V,
· mittlere Stromaufnahme <0,8 A je Leuchte bei 12 V,
· Doppelblitz mit 2 Hz Blitzfrequenz
· Abmessungen (BxHxT)ca. 169,0 mm x 85 mm x 60 mm (ohne Einbaurahmen)
2.4.12 Optische Warnanlage (Dach / hinten): nach EDIN 14620
· zwei blaue Kennleuchten in LED-Ausführung am Fahrzeugheck, integriert in die Konsole. Eine seitliche Abstrahlung muss gewährleistet sein.

2.4.13 Akustische Warnanlage (Sondersignalanlage): nach DIN 14610
· Vorne auf dem Fahrerhausdach 
· Martin- Horn GM 2298 mit 4 Schallbechern, Schallbecher mit Schutzsieben gegen Verschmutzung, Schneeschutzkappen, zu Reinigungszwecken leicht zu entfernen (verschraubte Schelle) und zu reinigen.
· zur Montage erforderliche Verbindungsschläuche, Verbindungsmaterialien, Halterungen.

2.4.14 Schaltung für optische und akustische Warnanlage nach DIN 14630
· optional: Die Schaltung für die Umfeldbeleuchtung, Verkehrswarnanlage, Beleuchtung im / am Koffer GR sowie der Arbeitsstellenscheinwerfer am Heck muss zusätzlich im Koffer GR möglich sein

2.4.15 Kontrollleuchten 
· für optische Warnanlagen, Lichtmast, Geräteraumverschlüsse, Ladebordwand, heckseitige Arbeitsscheinwerfer, usw.



2.4.16 Verkehrswarnanlage (Heckwarneinrichtung)
· zur Warnung von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern und zur Absicherung von Einsatzstellen.
· Die Verkehrswarnanlage bestehend aus:
· 4 symmetrisch angeordneten Blinkleuchten, gelb leuchtend, in LED-Ausführung, die nach hinten gerichtet sind.
· Die Leuchten müssen gemäß StVZO baumustergeprüft sein,
· alle Leuchten blinken gleichzeitig (synchron),
· Zuschaltung ist nur bei angezogener Feststellbremse möglich,
· Schalter und Kontrollleuchte im Bedienpult,
· Das Produkt-Datenblatt des Herstellers ist als Anlage beizufügen.

2.4.17 Einbau und Verkabelung der Kfz-Ladegeräte
· für 3 Stück Einsatzleuchten (6. 1 Beladungsliste)
· verbaut in der Fahrerkabine
2.4.18 [bookmark: _Hlk76544075]Einbau und Verkabelung der Kfz-Ladegeräte 
· für tragbare Messgeräte lt. Beladungsliste in Fahrerkabine bzw. G1/G2
2.4.19 Einbau und Verkabelung der Kfz-Ladegeräte 
· für 6 Stück Einsatzleuchten (6. 1 Beladungsliste) in G1 / G2
2.4.20 Einbau und Verkabelung der Kfz-Ladegeräte 
· für 2 Stück Verkehrswarngerät in G1 / G2
2.4.21 230-V-Leitung
· von 2.5.1 zur Versorgung Lichtmast, in Kabelkanälen fest verlegt,
2.5 Technische Einrichtungen
2.5.1 Kameraüberwachung mit Bildschirm,
· Lieferung und Einbau im Fahrerhaus. Die Kameraüberwachung soll beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch eingeschaltet werden. Des Weiteren muss sie bei angezogener Handbremse auch manuell zuschaltbar sein. In beiden Fällen muss der rückwärtige Bereich des Fahrzeuges bei eingeklappter und auch bei geöffneter Ladebordwand uneingeschränkt überschaubar sein.


2.5.2 Arbeitsleuchten,
· 2 Stück, etwa in Dachhöhe, mit jeweils mindestens einer LED-Beleuchtung mit mind. je 3.000 Lumen vergleichbarer Lichtleistung so angebaut, dass die Fahrbahn hinter dem Fahrzeug beleuchtet werden kann. 
Eine Integration in die unter 2.4.12 beschriebene Konsole ist anzustreben. Die Schaltung der Arbeitsleuchten soll analog der Kameraüberwachung erfolgen.

2.5.3 Scheinwerfer
· LED mindestens zwei, zur Ausleuchtung der Ladefläche und der geöffneten Ladebordwand, mit jeweils einer Leistung von mindestens 70 W bzw. vergleichbar

2.5.4 Lichtmast
· pneumatisch, mind.4 x Flutlichtscheinwerfer LED, 2 x weit, 2 x nah, 
· zwischen Fahrerkabine und Aufbau eingebaut, 
· Gesamtlumenstrom mind. 25.000 Lumen
· Lichtbrücke elektrisch um ca. 360º drehbar,
· Scheinwerfer elektrisch in der Neigung um mindestens ±40º verstellbar.
· Die Fahrbetriebsstellung (0-Stellung) ist über einen Taster automatisch anfahrbar Bedienung des Lichtmastes mittels Kabelfernbedienung vom G1 / G2 aus.
· Lichtaustrittshöhe ca. 5,50 m über Fahrzeugaufstellfläche, fest angeschlossene elektrische Zuleitung für Scheinwerfer, im Aufbau verlegt mit passender AMP- Buchse für die Scheinwerfer (teilweise Spiralleitung in Schutzrohr); in Fahrstellung ist der oberste Punkt des Lichtmastes inklusive Mastkopf und Arbeitsscheinwerfer nicht höher als die Aufbauhöhe
· Das Produkt-Datenblatt des Herstellers ist als Anlage beizufügen

2.5.5    Windmast

·  Halterung für einen Windsack, teleskopierbar, am Fahrzeug montiert, Sicherheitseinrichtung






2.6 Weitere Ein- bzw. Anbauteile

2.6.1 Lieferung und Montage von Schäkeln, ähnlich Form C nach DIN 82 101
· vorn und hinten jeweils 2 Stück.
· Jeder Schäkel muss für eine Beanspruchung von mindestens 100 KN ausgelegt sein und in den Maßen der Nenngröße 3 nach DIN 82 101 entsprechen.

2.6.2 Kraftstoffbehälter:
· Lieferung und Montage eines Stahlflachtanks Feuerwehr, Fassungsvermögen ca. 130 Liter, Einfüllöffnung höchstens 1200 mm über Standfläche.

2.6.3 Abgasendrohr
· Anordnung linke Fahrzeugseite, damit Anschluss an Abgasabsauganlage möglich ist, Endstück für den Anschluss des zum Lieferumfang gehörenden Abgasschlauch nach DIN 14572 auslegen

2.7 [bookmark: _Hlk210991219]Funk
· Vor Beginn der Installation ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen, von welchem Platz die Funkanlage später bedient werden soll und wo über Lautsprecher der Funkverkehr mitgehört werden soll. Dadurch bestimmen sich der Montageort des Funkhauptschalters (nicht im Lieferumfang) sowie von Bedienteilen, Handhörern und Lautsprechern.
· Alle Leitungsführungen (Kabeltrassen) müssen mit Platzreserven von 15 % ausgeführt werden, um die nachträgliche Montage von Verbrauchern zu ermöglichen. Sofern nicht ausdrücklich zugelassen, sind sämtliche Schalter, Buchsen und Bedienelementen einzulassen, bei Erfordernis Verwendung von Blendrahmen sowie verdeckte Kabelführungen.
2.7.1 Funkantenne
· Die Funkantenne soll in der Regel als TETRA-GPS-Kombiantenne ausgeführt werden und einen Antennengewinn von mindestens 3dBi aufweisen. Sie ist so auf dem Dach des Fahrzeuges zu installieren, dass die Funkwellen ungehindert in alle Richtungen abgestrahlt werden können. Als Antennenkabel sollten nur dämpfungsarme Kabel (maximal 30 dB/100m/400MHz) mit einer hohen Schirmdämpfung (mindestens 70 dB) verbaut werden. Um bei der Installation von TETRA- und GPS-Antennen eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, sollten die Kabel an beiden Enden eindeutig gekennzeichnet werden. 
· PROCOM – COMBI Antenne GPS/TETRA, mit GPS COMBI Fuß für 16 V Antenne, (5 dB Antennengewinn), oder vergleichbar
· Lieferung und Montage auf dem Fahrerhausdach, einschließlich Verlegung der Antennenkabel und Schaffung einer Revisionsöffnung in der Dachverkleidung
· Ladehalterungen für Handfunkgeräte mit 3-poligem Anschlusskabel (z.B. Motorola PMLN8309A) sind generell separat abschaltbar zu installieren.

2.7.2 Befestigungselemente und Funkkabel
· Lieferung und Einbau passender Halterungen, sowie der kompletten Verkabelung für ein digitales BOS Funkgerät MXM 600 FUG, Motorola, mit abgesetztem Bedienteil und Faustmikrofonlautsprecher, eine separate Halterung für das Faustmikrofon ist vorzusehen
· Freisprecheinrichtung (PTT)
· 2. Sprechstelle am Fahrzeugheck (im Kofferaufbau)
· Der Einbau soll in einem DIN-Schacht erfolgen, so dass eine Bedienung durch den Fahrer und den Beifahrer möglich ist

Zur Energieversorgung der Fahrzeugfunkanlage wird ein Einbaukabelsatz mitgeliefert, über den alle Komponenten mit Energie versorgt werden. Durch den Fahrzeugausrüster können gleichwertige Kabelsätze installiert werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

· Versorgung der gesamten Funkanlage mit 12V Betriebsspannung und separate Absicherung mit 10 A, 
· Kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Funkanlage über einen Funkhauptschalter am Steuerspannungskontakt der Zubehör-Schnittstelle und verzögertes Abschalten der Betriebsspannung durch ein Zeitrelais (8 bis 30 Sekunden Abfallverzögerung), 
· Schutz der Funkanlage vor Störungen aus dem Bordspannungsnetz, 
· Verteilung der Betriebsspannung an das Sende-Empfangsteil und den Audio-Verstärker im Bedienhandapparat, 
Der Funkhauptschalter ist notwendig, um die Funkanlage und Bedieneinrichtungen im Ruhezustand vom Bordnetz zu trennen. Er ist nicht im Lieferumfang enthalten. 

Die Installation der Funkanlage ist so auszuführen, dass das Starten des Fahrzeuges keine Unterbrechung der Energieversorgung verursacht und das Funkgerät sich nicht abschaltet.

2.7.3 Einbau, betriebsfertig,
· eines unter 2.7.2 beschriebenen und durch den AG bereitgestellten Funkgerätes
· Die Montage sowie die Art der Montage des Sende- und Empfangsteils stellen einen schnellen Zugang zur BOS-Sicherheitskarte (BSI) sicher.
· Funknahentstörung nach DIN EN 55025 und Vorgabe VDE
2.7.4 Funklautsprecher
· 5W zusätzlich, Lieferung und Einbau

Nach der Installation der Funkanlage ist die vollständige Dokumentation an den Auftraggeber zu übergeben. Die Taktisch-Technische Betriebsstelle Digitalfunk (TTB) / der Kreisfunkwart wird dann die Funkanlage prüfen und in Betrieb nehmen, wenn alle Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb der Funkanlage erfüllt sind. 
Die Abnahme der Leistung einer Fachfirma ist Sache des Auftraggebers. Die TTB prüft vor Herausgabe der BOS-Sicherheitskarte lediglich, ob die Funkanlage funktionsfähig ist sowie störungsfrei betrieben werden kann und erfasst die notwendigen Daten zur Inbetriebnahme der Funkanlage.

2.8 Lagerungen für feuerwehrtechnische Beladung
2.8.1 Fahrerkabine (Siehe dazu allgemeine Anforderungen)
2.8.2 Geräteräume G1 und G2:
Lagerungen (antistatisch) für folgende Beladungsteile: 
	9 Stück Chemikalienschutzanzug CSF 1a-ET nach DIN EN 943-2
1 Stück flüssigkeitsdichte Fußmatte
	12 Paar Stiefel (siehe 1. 3 Beladungsliste)
	
	12 Stück leichter Chemikalienschutzanzug Typ 3

	
	12 Stück Schutzkleidung, öl- und chemikalienbeständig und flammenhemmend wirkend

	
	24 Paar Einziehsocken
12 Stück Trainingsanzug

	
	18 Paar Fünffingerhandschuhe

	
	50 Paar medizinische Handschuhe

	
	6 Stück Atemschutzgerät PA, komplett

	
	18 Stück Atemanschluss nach DIN EN 136

	
	18 Stück Kombifilter A2B2E2K2-P3 nach DIN EN 141

	
	2 Stück tragbarer Feuerlöscher nach DIN EN 3, 6 kg in Kfz-Halterung

	
	1 Stück Erste-Hilfe-Kasten für Verbrennungen

	
	6 Stück Einsatzleuchten DIN 14642-Ex in Ladehalterung

	
	1 Stück Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V

	
	2 Stück Verkehrswarngerät für beidseitigen Lichtaustritt in Kfz-Ladegerät 

	
	9 Stück Hörsprechgarnitur mit externer Sprechtaste, beides möglichst so
verstaut, dass immer je 1 Stück zusammen in Einzelfächern abgelegt werden kann


	
	1 Stück Stromerzeuger nach DIN 14685 mit Zubehör,
1 Stück Abgasschlauch DIN 14572-50 x 1500

	
	1 Stück Werkzeugkasten

	
	1 Stück Werkzeugtasche, gefüllt 

	
	1 Stück handquantitativ anzeigender Prüfröhrchensatz

	
	3 Stück tragbares Messgerät für Ex-Schutz

	
	1 Stück Fernthermometer

	
	2 Stück Spaten 850, DIN 20127;

	
	2 Stück Randschaufel 5, DIN 20123

	
	2 Stück Stoßbesen,

	
	1 Stück Schaufel mit 2 m langem Stiel

	
	2 Stück Gummischieber, etwa 500 mm breit



Übersicht über geplante Einbauelemente:
· Zur Gewährleistung einer optimalen Raumausnutzung und einer ergonomischen Entnahmehöhe werden folgende Einbauelemente zur Aufnahme der feuerwehrtechnischen Beladung, einschließlich der Zusatzbeladung, angeboten:
Bitte hier Eintragung der Stückzahl vornehmen:
Schwerlast - Teleskopauszüge oder Schwenkrahmen	..............	.....................
Schwenkwände mit Gerätehalterungen		..............	.....................
auszieh- oder klappbare senkrecht stehende Gerätewände………….	.....................
Schubladen, vorn absenkbar 			      ..............	......................
Kunststoffkisten					    ..............	......................
2.8.3 Geräteraum GR (Ladefläche)
· Die Lagerungen für bisher nicht genannte Beladungsteile nach Beladungsliste sind            auf 9 Rollcontainern, unter der Decke oder an der Stirnwand des Koffers zu verbauen.
2.8.4 Rollcontainer
· Lieferung von insgesamt 9 Rollcontainern mit folgender Spezifikation:
· Die Rollcontainer (RC) entsprechen der aktuellen Fachempfehlung des DFV bzw. der aktuellen AGBF-Richtlinien
· Grundfläche:	max. 1200 mm x 800 mm
· Höhe:	max. Höhe ergibt sich durch die Beladung des RC, einseitiger Schiebbügel, durchgehend
· Bremse als Totmannbremse auf alle 4 Räder, System ohne Bowdenzüge
· Räder Durchmesser 200 mm möglichst weit außen angebracht
· Lenkrollen in gleicher Spur verlaufend, Lenkrollen feststellbar
· Es sind logisch zusammenhängende Gruppen für die Rollcontainer zu bilden.
· Beschriftung der Rollcontainer mithilfe einer Tafel an jedem Container mit Angabe der vollständigen Beladung.
Wartung
Um den Wartungsaufwand (insbesondere Anfahrtstrecke und –zeit) möglichst gering zu halten, sind ortsnahe Wartungsmöglichkeiten im Umkreis von ca. 100 km vom Fahrzeugstandort Greifswald für das Fahrgestell bzw. bis zu ca. 200 km für den Aufbau ist wünschenswert. Angaben des Bieters müssen hierzu jeweils für Fahrgestell und Aufbau separat erfolgen für:
· erforderliche Wartungshäufigkeit pro Jahr
· Standort der nächsten zugelassenen Service-Werkstatt inkl. Entfernungsangabe zum Standort Greifswald, sofern zutreffend
· durchschnittliche Kosten für Wartungsservice pro Jahr, sofern zutreffend
· durchschnittliche Kosten für Wartungsservice vor Ort, sofern zutreffend
· durchschnittliche Kosten für die Anfahrt zum Wartungsservice vor Ort, sofern zutreffend
· Angabe der durchschnittlichen Responsezeit in Stunden an Wochentagen 07:00-17:00 Uhr
· Angabe der durchschnittlichen Responsezeit in Stunden an Wochentagen 17:00-07:00 Uhr
· Angabe der durchschnittlichen Responsezeit in Stunden an Wochenenden und Feiertagen in M-V

Ohne Serviceniederlassung im o.g. Umkreis von ca. 200 km um den Standort Greifswald muss der Bieter eine Servicereaktionszeit von max. 24 Stunden nach Meldungseingang sicherstellen. Ferner muss der Bieter erklären, dass im Servicefall das Fahrzeug vom Kundendienst am Geschäftsort abgeholt und nach erfolgtem Service wieder zurückgebracht werden kann.
Verbindliche Angaben zum Kundendienstnetz und Servicereaktionszeiten erfolgen im Preis-/ Datenblatt.
[bookmark: G0552_PD_Aufbau_GW_L2_]

Preis- und Datenblatt
Gerätewagen Gefahrgut nach DIN 14555-12 ausgeführt in Verbindung mit DIN 14555-22


Los 2: Aufbau, Beladung und Rollcontainer, Landkreis Vorpommern-Greifswald

1. Typ: _______________________________________________
2. Preise
In die Felder sind die Netto-Preise (o. MwSt.) einzutragen
In die Felder sind die Brutto-Preise (m. MwSt.) einzutragen

2.1. Grundpreis Aufbau, inkl. Rollcontainer

€

€


2.2. Beladung


                                 €


                                   €










	
2.3. Möglichkeiten und Mehrpreis für Aufbau auf folgende Fahrgestelle *

	
	Aufbau auf Fahrgestell möglich (bitte ankreuzen)
	Mehrpreis
für Aufbau auf Fahrgestell Netto-Preise (o. MwSt.)
	Mehrpreis
für Aufbau auf Fahrgestell Brutto-Preise (m. MwSt.)

	MAN
	
[image: ]
	€
	€

	Daimler
	
[image: ]
	€
	€

	Scania
	
[image: ]
	€
	€

	Volvo
	
[image: ]
	€
	€

	


	
[image: ]
	€
	€

	


	
[image: ]
	€
	€


* Hier sind zusätzliche Kosten für erforderliche Anpassungen des Fahrgestells an den Aufbau zu benennen. Ohne entsprechende Angaben gelten alle erforderlichen Anpassungskosten des Fahrgestells als über den Grundpreis inbegriffen.
	
	In die Felder sind die Netto-Preise (o. MwSt.) einzutragen
	In die Felder sind die Brutto-Preise (m. MwSt.) einzutragen

	
2.3. Mehrpreis beigestellte Eigen- bzw. Fremdbeladung **

	
Einlagerung beigestellter Beladungskomponenten
	
€
	
€

	Optionalpositionen                                                    (Ergänzungen, ggf. Auflistung auf gesonderter Anlage)
	
                                €
	
                                €

	Einlagerungs- bzw. Anpassungskosten fallen NICHT an bei nebenstehenden Lieferanten:
[ggf. auf gesonderte Anlage ergänzen]
	


** Sofern unter 2.3 keine Preisangaben erfolgen, gilt die vorübergehende Einlagerung von Eigen- und/oder auch Fremdbeladung als im Grundpreis für den Aufbau inbegriffen.
3. Daten

	
	
In die Felder sind die entsprechenden technischen Daten für das Angebot einzutragen

	zulässige Gesamtmasse
	Max. 16.000 kg
	kg

	Tatsächliche Gesamtmasse
	kg

	Gewichtsreserve gemäß beigefügter Gewichtsbilanz
	kg

	Maximale Abmessungen
	
	mm

	Länge (inkl. Aufbau)
	Max. 8.600 mm
	

	
	
	mm

	Breite
	Max. 2.550 mm
	

	
	
	mm

	Höhe
	Max. 3.300 mm
	

	

Innenabmessungen Laderaum
	
	mm

	
	
	mm

	Länge
Breite
	mm
	

	
	
	mm

	Höhe
	
	

	Nutzlast des Kofferaufbaus
	kg
	kg

	Flächenlast Laderaumboden
	
	kg/m2

	Punktlast Laderaumboden
	
	kg







	
	
In die Felder sind die entsprechenden technischen Daten für das Angebot einzutragen

	Detaillierte Beschreibung des Kofferaufbaus
	

	Beschreibung des Lichtmastes

Typ: 	_
	

	Beschreibung Ladebordwand Typ:
 	_
	

	Hubkraft der Ladebordwand
	mind. 1.500 kg
	kg

	Modell optische Warnanlage (Front/Dach)
	

	Modell Frontblitzer
	



4. Zahlungsbedingungen
Wir gewähren einen Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme in Höhe 
von ___________%.
Bei Zahlung innerhalb von          Tagen gewähren wir einen Skontonachlass von          %. Die Frist für die Berechnung des Nachlasses beginnt mit dem Tage des Eingangs der Rechnung des Zahlungspflichtigen.
5. Garantiebedingungen
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 434 ff. BGB).
Darüber hinaus beträgt die Haltbarkeitsgarantie, beginnend ab mangelfreier Übergabe,
 	Monate.
Davon abweichend beträgt die Dauer der Garantie ab mangelfreier Übergabe
· für den Aufbau beträgt   	
· für die Ladebordwand beträgt   	
Die Garantie gegen Durchrostung beträgt 	Jahre.

6. Liefertermin



Die Zuschlagserteilung ist bislang für die 33 KW 2026 geplant.                                                                        Demnach wird die Lieferung der Leistung spätestens zum     (Monat. Jahr)____________________erfolgen.

7. Wartungsmöglichkeiten
Um den Wartungsaufwand (insbesondere Anfahrtstrecke und –zeit) möglichst gering zu halten, sind ortsnahe Wartungsmöglichkeiten wünschenswert. Angaben des Bieters hierzu müssen umfassen:

	Name und Adresse von Serviceniederlassungen, die gemäß den Herstellervorgaben Wartungs- und Reparaturarbeiten an dem angebotenen Aufbau durchführen:
	

	
erforderliche Wartungshäufigkeiten
	km Std.
pro Jahr
	alle	km
alle	Betriebsstunden
pro Jahr

	Entfernung in Straßenkilometer zum Standort der nächsten zugelassenen Service-Werkstatt
	km
	km

	Kosten für Wartungsservice (durchschnittlich, netto)
	€ / Service
	

	Kosten für eine Monteurstunde (netto)
	€
	

	
Reaktionszeit Service vor Ort (durchschnitt- liche Responsezeit in Stunden)
	
Std.
	Wochentags (7.00 -17.00h)
	

	
	
	Nachts (17.00 – 7.00h)
	

	
	
	Wochenende
	



8. Ersatzteilversorgung
Da die Nutzungsdauer von Feuerwehrfahrzeugen in der Regel 20 Jahre und länger ist, sind nachstehend Angaben erforderlich, für welchen Zeitraum eine Ersatzteilversorgung für den angebotenen Aufbau und Aggregate herstellerseits sichergestellt ist:




9. Erklärung
Die angegebenen Preise im Preis- und Datenblatt sind rechtsverbindlich. Der Grundpreis pro Aufbau umfasst sämtliche Positionen der Leistungsbeschreibung mit Ausnahme der gesondert anzugebenden Preise für Optionalpositionen bzw. Einlagerungs- und/oder Anpassungskosten für beigestellte (Teil-) Beladungen. Preisangaben außerhalb des vorliegenden Preis- und Datenblattes, sofern nicht ausdrücklich gefordert, gelten als unverbindliche Information. Hinweis: Bitte das Preis – und Datenblatt vollständig ausfüllen; keine Hinweise auf Anhang etc.!!!
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